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Bericht des KSO 204  
zur Herbstversammlung am 04.10.2022 in Mitterskirchen 

 
 
 
Im Eissportkreis 204 Rottal- Inn sind aktuell 74 Schiedsrichter von denen 2 die B-Lizenz und einer die A-Lizenz 
besitzen. Sieben Schiedsrichterpässe wurden eingezogen. 
 
Alle Wettbewerbe auf Kreisebene wurden ohne besondere Vorkommnisse abgehalten. Die Spielberichte gingen 
vollzählig ein. 
Die Spielberichte der Vereinsturniere sind leider nicht vollzählig eingegangen. Ich bitte auch Spielberichte mit 
Ergebnisliste zeitnah (innerhalb 5 Tagen) an den KSO zu senden. 
 
Im Kreis 204 wären mehr B Schiedsrichter notwendig, um höher Klassige Meisterschaften (z.B. in Mitterskirchen) oder 
den Spielen der Sommerbundesliga mit Schiedsrichtern zu besetzen. Auch für die Materialprüfungen sind 
Schiedsrichter mit B Lizenz notwendig. 
 
Eingeteilte Schiedsrichter müssen sich vorab beim Wettbewerbsleiter melden, damit der zuständige Wettbewerbsleiter 
über die Einteilung informiert ist. Schiedsrichtereinteilungen sind vor dem Wettbewerb an den KSO zurückzusenden 
(gerne auch Digital). 
 
Materialkontrolle im Winter 2022/2023 entfällt in den BEV-Wettbewerben (nur noch 1.BULI oder höher), so wurde es 
in der TK Bayern abgestimmt. 
 
Vereinsturniere sind aktuell möglich, zur Genehmigung einen Antrag „Vereinsturniere“ und Ausschreibung an den KSO 
senden. Ohne den Antrag kann kein Turnier genehmigt werden. 
 
Brotzeitturniere dürfen nicht mit Schiedsrichtern besetz sein, auch Vereinsnamen dürfen nicht auf den Siegerlisten 
erscheinen. Es dürfen auch keine Verbandsbriefköpfe verwendet werden. 
Offizielle (WBL, SR) verlieren dadurch ihren Schiedsrichterausweis. 
 
Neue IER ab 1.10.2022 gültig. 
 
Ein Dank gilt meinen Stellvertretern Roiter Rudi und Stelzig Bernhard sowie allen Schiedsrichtern, die im Einsatz 
waren. 
 
 
Mit sportlichen Grüßen 
 

 
Rainer Altmannshofer 
Kreisschiedsrichterobmann 
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Wesentliche Änderungen der neuen IER ab 1.10.2022 
(gekürzt) 

 
Die Stockwertung wurde geändert, jeder Stock zählt einen Punkt! (1+1+1+1=4Stockpunkte) 
In der Sammelwertungsliste wird kein Minusresultat aufgrund von Strafpunkten eingetragen. 
Diese werden auf dem Gegenkonto in Pluspunkten gewertet. 
 
Anstatt der Stocknote (Quotient) gibt es die Stockdifferenz (eigene Punkte – gegnerische Punkte) 
Bei gleicher Differenz zählt die höhere Anzahl der eigenen Stockpunkte. 
 
Einheitliche Oberbekleidung Pflicht, bei nicht einheitlicher Oberbekleidung darf der Spieler erst 
eingesetzt werden, wenn er die gleiche Oberbekleidung hat. (keine Strafpunkte mehr) 
 
Jeder Versuch muss gemacht werden, ansonsten einen Stockpunkt Abzug. 
 
Bei nicht erreichen des Zielfeldes (auch neben dem Zielfeld vorbei) werden keine Minuspunkte 
mehr vergeben! 
 
Tritt eine Mannschaft nicht rechtzeitig zum Spiel an, so ist dieses Spiel mit 0:6 Stockpunkten und 0:2 
Spielpunkten für Sie verloren. 
 
Vorzeitig beendete Kehre:  
Beendigung beider Spielführer nach Ergebnisfeststellung:  
- das festgestellte Ergebnis wird geschrieben,  
- für jeden nicht ausgeführten Versuch erhält die betreffende Mannschaft einen Strafpunkt  
- es müssen grundsätzlich immer alle Versuche ausgeführt werden, für jeden nicht ausgeführten 
Versuch  
erhält die betreffende Mannschaft einen Strafpunkt (IER - R 402 + R 413 + R 801h)  
 
Lageveränderung von Stöcken und Daube 
Verändert ein Spieler einen im Zielfeld stehenden bzw. sich 
bewegenden Stock oder die stehende bzw. sich im Lauf befindende Daube so gilt: 
Die Mannschaft, die die Störung bzw. die Veränderung verursacht, räumt ihre Stöcke aus dem 
Zielfeld. Die gegnerische Mannschaft spielt die Kehre allein zu Ende. Wurde ein gegnerischer Stock 
aufgehalten darf der Versuch zudem wiederholt werden. 
 
Während eines Spiels darf der Spielführer nur noch einmal zu Beratungszwecken zur Mannschaft 
zurück gehen. 
(1 Stockpunkt Abzug) 
 
Ein Überworfener Stock (Außer Weitenwettbewerb) ist gültig. Argumente dafür, es ist schwer zu 
beweisen, es gibt Abspielstellen im Feld und außerhalb, Spieler hat keinen wesentlichen Vorteil. 
 
Nicht ausfüllen des Wertungsblattes nach jeder Kehre gibt 1 Stockpunkt Abzug. 
 
Es gibt keine Verwarnungen mehr. 
 


